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Verfäumnifs ein, fo bemerkt fie zugleich, dafs fich nunnmehr der zweckmäfsigen

Plangeftaltung Hinderniffe fchwierigfter Art entgegenftellden, die erf‘t kürzlich er-

wachfen find. Diefe Schwierigkeiten beftehen darin, dafs : an den bebauten Radialen

nicht mehr die Lücken zur Anordnung peripherifcher undd diagonaler Strafsen vor-

handen find und dafs der Entwurf der für die Stadtf’crafsfsen zweckmäfsigfien Lage,

Höhe und Entwäfferung nicht mehr durchführbar ift, weiläil er mit den an den bis-

herigen Landwegen fiellenweife entfiandenen Baulichkeitcten nicht in Einklang zu

bringen ift. Das zu fpäte Aufftellen des Stadtbauplanes ; ift daher nicht blofs mit

erheblichen Unkof’cen verknüpft, welche bei rechtzeitigerr Arbeit hätten vermieden

werden können, fondern auch das Ergebnifs der verfpäteteten Arbeit: die Befehaffén-

heit des Flames, wird eine mangelhafte.

Allerdings kann auch die zu frühe Auffiellung g des Planes in [0 fern

zur Unvollkommenheit führen, als die zukünftigen Bededürfniffe nicht hinreichend

haben überfehen werden können. Nachträgliche Aenderurungen des Entwurfes find

aber nicht ausgefchloffen und jedenfalls leichter, als didie Aenderung ausgeführter

Baulichkeiten.

Die Wahl des Zeitpunktes für die Planaufftellung ; ift hiernach eine wichtige

Obliegenheit der Gemeindebehörde. Ohne dafs eine bbauliche Entwickelung fich

angebahnt oder das Bedürfnifs derfelben fich deutlich bemmerkbar gemacht hat, einen

Bebauungsplan feft zu fiellen, dies wäre unnütz und fcfchädlich. Noch fchädlicher

aber if’t das Auffchieben der Planbearbeitung trotz der vor>rfchreitenden Entwickelung.

Was für das Stadterweiterungsfeld gilt, ift in befchriränktem Mafse auch für die

Verbefferung der altf’cädtifchen Bebauungsverhältniffe zutrefeffend. Es wäre thöricht, für

eine alte Stadt mit geringer Bauthätigkeit umfaffende FFluchtlinienpläne, Verkehrs-

verbefferungm und Strafsendurchlegungen zu entwerfen; ; fehlerhafter aber ift es, in

einer alten Stadt, deren Gebäude lebhaft in der Ernereuerung begriffen find, der

Neugeftaltung planlos zuzufchauen oder nur gelegentlich 'h das Zurückfetzen von Neu-

bauten vorzufchreiben. Hier ift vielmehr im Inneren, wiwie im Aeufseren eine fyfte—

matifche Bearbeitung und Feftfetzung der Bebauungslininien vorzunehmen.

»]ede in der Entwickelung begriffene Stadt,zc fo lalautet die erfle Stadterweite-

rungs-Thefe des »Deutfchen Vereines für öffentliche Gefundldheitspflege« (fiehe Anhang),

»bedarf für die äufsere Erweiterung und die innere Verb'befferung eines einheitlichen

umfaffenden Stadtbauplanes.«

b) Ausdehnung des Planes„

In dem vorhin genannten Leitfatze wird vom Stacdtbauplane verlangt, dafs er

»umfaffend« fein foll. Dem entfpricht die erite der Stadtcerweiterungs-Thefen, welche

auf Anregung von Baumei/z‘er der >>Verband deutfcher .Architekten- und Ingenieur-

Vereine« im jahre 1874 befchloffen hat. Sie lautet: »Die Projectirung von Stadt-

erweiterungen bef’teht wefentlich in der Feftitellung der? Grundzüge aller Verkehrs-

mittel: Strafsen, Pferdebahnen, Dampfbahnen, Canäle, cdie fyf’cematifch und defshalb

in einer beträchtlichen Ausdehnung zu behandeeln find.« In diefem Satze

liegt zugleich feine Begründung. Man kann keinen fyfteematifch klaren, einheitlichen

Plan fchaffen, welcher nicht über ein im Verhältnifs zur tbef’rehenden Stadt »beträcht-

liches« Gelände fich erfi:reckt. Wie diefe Forderung aauf die einzelne Stadt anzu-

wenden if’c, das mufs der fachkundigen örtlichen Beurthheilung unterliegen.
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Bed9üSr-{nirs Die blofse Berückfichtigung des unmittelbaren Bedürfniffes, des gelegentlichender nächfien Anitofses von Baulauf’cigen vermag keinesfalls einen fachgemäfsen Plan hervorzurufen.Z““""“° Der im preufsifchen Fluchtlinien-Gefetz vom 2. Juli 1875 gewählte Ausdruck, dafs dieBebauungspläne mach dem vorausfichtlichen Bedürfnifs der nächf’cen Zukunft« auf-zui°cellen find, kann als zutreffend bezeichnet werden, wenn man unter der »nächi’cenZukunft« nicht einige Jahre, fondern einige Jahrzehnte begreift.
Einflgg von Aus der Entwickelung der Stadt in der Vergangenheit, fo wie aus dem EinflufsVerkehrs. und neuer Verkehrs- oder Gewerbeanlagen mufs nach Möglichkeit auf die EntwickelungGev"erbeimlagtm'der Zukunft gefehloffen werden. Die feitherige procentuale Gröfse des jährlichenBevölkerungszuwachfes, die Ausführung oder das Bevorftehen neuer Eifenbahnen,

Bahnhöfe, Häfen und Schifffahrts-Canäle, der Fortfall von Feftungswerken u. dergl.find für die örtliche Beurtheilung grundlegend.
Einfli7é der Der Anfchlufs des Stadtbauplanes an die genannten öffentlichen Bauten ift eineBevölkerung5. Nothwendigkeit; der allgemeine Entwurf der Stadterweiterung für eine 25-jährige“‘“ahme- Zukunft, alfo bei vierprocentigem Bevölkerungszuwachs für mehr als das 21/2-fache,

bei zweiprocentiger Vermehrung allerdings nur auf wenig mehr als das 11/2-facheder feitherigen Ausdehnung, iit in keinem Falle übertrieben 2°).
Für die Stadt Düffeldorf, welche bei 120000 Einwohnern (damals) und vierprocentiger Zunahmeeine fehr zerf’creute Aufsenbebauung befitzt, wurde ein Stadtbauplan für eine Fläche als nöthig erachtet,auf welcher 500 000 Menfchen wohnen können. Köln innerhalb der Umwallung begnügte fich mit einemStadterweiterungsplane, innerhalb deffen die Volkszahl von (damals) 160000 auf 300000 follte Reigenkönnen; die Stadt Köln dagegen mit den Vororten hält einen Stadtbauplan für 3/4 Millionen Einwohnerfür nöthig, obwohl gegenwärtig die Volkszahl noch nicht 300000 beträgt.

Unficise'rheit' Allerdings kann Niemand mit Sicherheit in die Zukunft fehen, und befondersdie Entwickelung der Bahnen und Wafferwege entzieht lich der ficheren Voraus-
ficht. Auch der belte Stadterweiterungsplan wird defshalb nach Ablauf des Zeit—raumes, für welchen feine Ausführung gedacht war, Unvollkommenheiten und Fehl-griffe aufweifen. Diefer Umf’cand ii°c aber um fo weniger geeignet, die Feltftellungeines ausgedehnten Flames als entbehrlich zu kennzeichnen, als die zweckent-fprechende Abänderung und Umgef’caltung unausgeführter Plantheile jederzeit mög—
lich und in ihren Folgen zu überfehen iit. Die Stadterweiterung ohne umfaffendenPlan würde dagegen ein unzweckmäfsiges Ganze hervorrufen, aus welchem zweck-
mäfsige Einzelheiten nur mit Mühe hervorzufuchen wären.

Erfle93'und IPC, wie oben erwähnt, die Feitfetzung der Baufluchtlinien an den äufserenzweiter schau Thorftrafsen, und zwar zu einer Zeit, wo der Anbau fich noch auf der Anfangs-{jäjfil‘g- itufe der Entwickelung befindet, der naturgemäfs erf’ce Schritt der Planarbeit, fo iit
Gegenftand der zweiten Feftfetzung, des eigentlichen Bebauungsplanes: die Lageund Höhe der die radialen Thorftrafsen verbindenden Ringf’crafsen, die Einfchiebung-neuer Radialen, die Anordnung diagonaler Strafsen „zur Vertheilung des Verkehresvon den äußeren Radialen nach den verfchiedenen Stadttheilen und umgekehrt.Beherrfcht wird diefe Planarbeit vorr den Verkehrsanlagen der Dampfbahnen und
Wafferwege, in fo fern fie fchon beitehen, entworfen find und gleichzeitig mit der
Stadterweiterung geplant werden (Mainz, Frankfurt, Köln); umgeändert oder um-
gefiofsen wird der Stadtbauplan durch folche Verkehrsanlagen, welche eri“c fpäter
entworfen werden und eingefügt werden follen (Berlin, Hamburg, Düffeldori).

20) Von den lieben gröfsten deutfchen Städten in; im Laufe diefes ]ahrhundertes die Einwohnerzahl in Berlin auf das8-fache, in Hamburg auf das 5-fachc, in Breslau auf das 5-fache, in München auf das 7-fache, in Dresden auf das 6-fache, nKöln auf das 7-fache und in Leipzig auf das 9-fache gefliegen; die Vororte find dabei mit beriickfichtigt,
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Die Grenze, wie weit die Planbearbeitung {ich nach 1 aufsen erfrreckt, ift, ab-

gefehen von der Berückfichtigung des Einwohnerzuwachfems, in den meifiten Fällen

durch die Ortsbefchaffenheit vorgefchrieben oder vorbereititet. Ein Park, eine Eifen-

bahn, ein VVafferlauf, ein Deich, eine Anhöhe, eine Gemeinddegrenze bilden die natür-

liche Schranke. Bei weiter fortfchreitender Entwickelung werden Parks, Bahnhöfe,

Häfen von der Pcädtifchen Bebauung umfafft. Eifenbahnnlinien werden verändert,

verlegt oder durch neue Strafsen-Unter- und Ueberführungenn gekreuzt. Kleine Waffer-

läufe werden überwölbt oder verlegt, gröfsere überbrückt;:; felbft an grofsen Flüffen,

wie Rhein und Donau, Rhöne und Po, pflanzt die wachfefende Stadt Ptets ihre Be-

bauung auch auf das andere Ufer fort. An Stelle der Deiciche treten f’rädtifche Ufer—

bauten; Berglehnen und Anhöhen werden fchliefslich vom AAnbau trotz der Schwierig—

keiten erftiegen (z. B. Stuttgart, Zürich, Hävre). Allerdirings bleiben breite Flüffe

und [teile Bodenerhebungen dauernd von befchränkendemn oder ablenkendem Ein-

flufs auf Bebauung und Verkehr.
Gemeindegrenzen find in fo fern eine Schranke, alss fie die einheitliche Auf-

ftellung und Ausführung des Stadtbauplanes behindern; dirie Befeitigung des Hinder-

niffes gefchieht am einfachf‘cen durch rechtzeitige Aufnahmae der kleineren Gemeinde

in die grofse Stadtgemeinde. Die Städte Berlin, Köln, ILeipzig, Magdeburg und

Trier haben die meif’cen ihrer Vororte >>eingemeindet«. VVVO dies zur rechten Zeit

verfäumt wurde, wachfen die Schwierigkeiten der Vereinaigung zum Schaden des

Allgemeinen mitunter in das Unbefiegliche. In London„ Brüffel, Aachen if’c die

Vereinigung mit den Außen—, bezw. Nachbargebieten anfcheeinend ausfichtslos; mögen

in Wien die nach diefem Ziele gerichteten Beftrebungen tbald von Erfolg fein!

Es ift nicht nothwendig und zuweilen fchädlich, das gganze zwifchen den Haupt-

radialen und der Plangrenze zukünftig mögliche Strafsennnetz von vornherein end-

giltig feft zu {teilen, weil man dadurch leicht einer Entwivickelung vorgreifen kann,

deren Grundbedingungen noch nicht bekannt find, weil rman beifpielsweife Unter-

nehmungen von gröfserem Landbedarf erfchweren oder eine.e individuelle unfchädliche,

ja. wünfchenswerthe Baufpeculation vereiteln könnte. Um1 fo hinderlicher kann die
vorzeitige Detaillirung wirken, wenn der Plan weniger befeflrebt if’t, den örtlich ge-

gebenen Vorbedingungen fich fo eng wie möglich anzufchhliefsen, als vielmehr ein

»jeder vernünftigen Anforderung leicht fich anfchmiegendees Schema<< zu fein.

Defshalb lautet ein Satz des »Deutfchen Vereines für öffentliche Gefundheits-

pflege«: »Die Fef’tfetzung und Offenlegung des Planes hat iin der Regel nur für feine
Hauptfirafsen und, dem Bedürfniffe folgend, für diejenigen Untertheilungen zu er-

folgen, deren Bebauung für die nächf’te Zukunft zu erwarten fleht<<. Die gröfste

Bedeutung hat diefer Satz für weit gebaute, offene Städtte, deren Wachsthum oft

fehr zerl’creut vor [ich geht; die Untertheilungen werden (dort zweckmäfsig nur ent-

worfen, aber nicht öffentlich fef°c gefiellt. Erf’c wenn ein baulicher Anlafs vorliegt,

nimmt man die Fef’tflellung der Baulinien nach nochmaligqer Prüfung des Entwurfes

auf Grund der inzwifchen eingetretenen Verhältniffe vor. lDagegen ift bei kleineren

Städten und in folchen Fällen, wo für gröfsere Städte nnur ein befchränktes Feld

der Ausdehnung gegeben if’c, wie in Fef’rungen, die Planfe"eftflellung meift fofort bis
in die letzte Einzelheit nothwendig.
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